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Vierte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang Betriebswirtschaft 

(englische Bezeichnung: Business Administration) 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
vom 14.03.2025  

 
 
 
Aufgrund von Art. 9 Satz 1, Art. 80 Abs. 1, Art. 84 Abs. 2 und 3 sowie Art. 96 Abs. 1 Bayerisches 
Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK) er-
lässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Betriebswirtschaft an der Hochschule 
für angewandte Wissenschaften München vom 20.10.2020, zuletzt geändert durch Satzung vom 
10.11.2023, wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Die Bezeichnung „Fakultät für Betriebswirtschaft“ wird durchgängig durch die Bezeichnung „HM 

Business School“ ersetzt. 
 

2. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird folgende neue Nr. 5 angefügt: 
 

          „Ausländische Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer     
          deutschsprachigen Bildungseinrichtung erworben haben, müssen vor Studienbeginn die für das  
          Studium erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen. Für die Immatrikulation 
          sind deutsche Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe B2 des „Gemeinsamen europäischen   
          Referenzrahmens für Sprachen“ nachzuweisen. Dies gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber  
          der Studienrichtung Digital Technology Management.“ 
 
3. Im Anhang werden in der Modultabelle der Studienrichtung Applied Business Innovation in der 

Zeile M 1.15 in der Spalte 2 die Worte „und Masterkolloquium“ gestrichen. 
 
4. Im Anhang werden in der Modultabelle der Studienrichtung Digital Sustainable Procurement & 

Supply Management in der Zeile M 6.10 (Industrielles Marketing & Technologiemanagement) in 
der Spalte 7 die Prüfungsformen „schrP und ModA“ durch die Prüfungsformen „schrP oder 
ModA oder Präs“ ersetzt. 
 

 
§ 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 15.03.2025 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die das Studium im  
Masterstudiengang Betriebswirtschaft nach dem Wintersemester 2024/2025 aufnehmen. 
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